
werden. In diesem Zusammenhang erhobene Umsatzsteuer oder 
ähnliche indirekte Steuern werden von der Regierung von Nepal 
getragen. Erhobene besondere Verbrauchsteuern werden von 
der Regierung von Nepal übernommen. Darüber hinaus befreit 
die Regierung von Nepal die KfW von sonstigen öffentlichen Ab-
gaben. 

Artikel 4 

Die Regierung von Nepal überlässt bei den sich aus der Ge-
währung der Finanzierungsbeiträge ergebenden Transporten von 
Personen und Gütern im Land- und Luftverkehr den Passagieren 
und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft 
keine Maßnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der 
Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausschließen oder erschweren, und erteilt gegebenenfalls 
die für eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforder -
lichen Genehmigungen. 

Artikel 5 

(1) Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in 
Kraft. 

(2) Die Vertragsparteien können Änderungen dieses Abkom-
mens vereinbaren. 

(3) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens werden durch die Vertragsparteien gütlich im 
 Rahmen von Gesprächen beziehungsweise Verhandlungen 
 beigelegt. 

(4) Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der 
Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten 
 Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten von der 
Regierung von Nepal veranlasst. Die andere Vertragspartei wird 
unter Angabe der VN-Registrierungsnummer von der erfolgten 
Registrierung unterrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Ver-
einten Nationen bestätigt worden ist.
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Geschehen zu Kathmandu am 14. Juni 2021 in zwei Urschrif-
ten, jede in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wort-
laut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 

R o l a n d  S c h ä f e r  

Für die Regierung von Nepal 

S h r e e k r i s h n a  N e p a l

Nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zu dem 

Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechts-

stellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland sta-

tionierten ausländischen Truppen in der durch das Abkommen vom 21. Oktober 

1971, die Vereinbarung vom 18. Mai 1981 und das Abkommen vom 18. März 

1993 geänderten Fassung (BGBl. 1961 II S. 1183, 1218; 1973 II S. 1021, 1022; 

1982 II S. 530, 531; 1994 II S. 2594, 2598) ist in Berlin durch Notenwechsel 

vom 13. Juli 2021 eine Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepu-

blik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über 

die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an das Unternehmen 

 „Appereon Business Solutions, Inc.“ (Nr. DOCPER-TC-78-01) geschlossen wor-

den. Die Vereinbarung ist nach ihrer Inkrafttretensklausel 

am 13. Juli 2021 

in Kraft getreten; die deutsche Antwortnote wird nachstehend veröffentlicht. 

Berlin, den 27. September 2021 

A u s w ä r t i g e s  A m t  

Im Auftrag 

Dr. C h r i s to p h e  E i c k

Bekanntmachung  
der deutsch-amerikanischen Vereinbarung  

über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen  
an das Unternehmen „Appereon Business Solutions, Inc.“  

(Nr. DOCPER-TC-78-01) 

Vom 27. September 2021

 



Auswärtiges Amt Berlin, 13. Juli 2021 

Verbalnote 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, den Eingang der 
 Verbalnote Nummer 315 der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika vom 13. Juli 
2021 zu bestätigen, die wie folgt lautet: 

„Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beehrt sich, dem Auswärtigen Amt 
der Bundesrepublik Deutschland unter Bezugnahme auf die Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an Unternehmen, 
die mit Dienstleistungen auf dem Gebiet der Truppenbetreuung für die in der Bundesrepu-
blik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten beauftragt sind (Rahmen-
vereinbarung), bewirkt durch den Notenwechsel vom 27. März 1998, in der jeweils gelten-
den Fassung Folgendes mitzuteilen: 

Zur Erbringung von Dienstleistungen für die in der Bundesrepublik Deutschland statio-
nierten Truppen der Vereinigten Staaten, die Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die 
 Angehörigen beider im Sinne des NATO-Truppenstatuts hat die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika mit dem Unternehmen Appereon Business Solutions, Inc. (Auftrag-
nehmer) einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
 Truppenbetreuung auf der Grundlage der beigefügten Vertragsniederschrift Nummer 
DOCPER-TC-78-01 (Vertrag) geschlossen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika würde es begrüßen, wenn dem 
 Auftragnehmer zur Erleichterung der Tätigkeit Befreiungen und Vergünstigungen nach 
 Artikel 72 des Zusatzabkommens vom 3. August 1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS) 
gewährt werden könnten, und schlägt deshalb der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land vor, eine Vereinbarung nach Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS zu schließen, die folgen-
den Wortlaut haben soll: 

1. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt hiermit, dass die Verei-
nigten Staaten von Amerika mit dem Auftragnehmer den beigefügten Vertrag über die 
Erbringung folgender Dienstleistungen geschlossen haben: 

Der Auftragnehmer erbringt Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen Ressour-
cen und Training für das Programm für Militärgemeinde und Familienpolitik und ist zu-
ständig für Einführung und Wirksamkeitsbewertung von Aktivitäten im Rahmen des an 
Familien gerichteten Programms zur Stärkung der Belastbarkeit (Families OverComing 
Under Stress, FOCUS). Dazu muss der Auftragnehmer Dienstleistungen in den Berei-
chen militärisch zentrierte Gemeindearbeit, Aufklärung, Zusammenarbeit und Training 
erbringen. Diese Dienstleistungen erfordern unter anderem das Eingehen auf die 
 Bedürfnisse unterschiedlicher Militärfamilien, wie beispielsweise Paare, Familien mit 
kleinen Kindern, Familienangehörige von Kämpfern im Genesungsprozess, Hinterblie-
bene sowie Familienangehörige, die an entlegenen oder weit entfernten Orten leben. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika verlangt, dass in Bezug auf alle 
 Aspekte der nach dem Vertrag erbrachten Dienstleistungen der Auftragnehmer und 
 seine Beschäftigten deutsches Recht einhalten. 

Der Vertrag umfasst die folgende Tätigkeit beziehungsweise die folgenden Tätigkeiten: 
„Family Wellness Counselor“. 

2. Unter Bezugnahme auf die Rahmenvereinbarung und nach den darin vereinbarten Rah-
menbedingungen, vor allem Nummer 3, werden dem Auftragnehmer die Befreiungen 
und Vergünstigungen nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b des ZA-NTS gewährt. 

3. Der Auftragnehmer wird in der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich für die 
in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der Vereinigten Staaten, die 
Mitglieder ihres zivilen Gefolges sowie die Angehörigen beider tätig. 

4. Nach Maßgabe der unter Nummer 5 der Rahmenvereinbarung genannten Bestimmun-
gen, insbesondere auch der Beschränkungen nach Artikel 72 Absatz 5 Buchstabe b 
des ZA-NTS, werden Beschäftigten des Auftragnehmers, deren Tätigkeit beziehungs-
weise Tätigkeiten unter Nummer 1 genannt sind, wenn sie ausschließlich für diesen 
Auftragnehmer tätig sind, die gleichen Befreiungen und Vergünstigungen gewährt wie 
Mitgliedern des zivilen Gefolges der Truppen der Vereinigten Staaten, es sei denn, dass 
die Vereinigten Staaten von Amerika solche Befreiungen und Vergünstigungen be-
schränken. 

5. Für die Verfahren zur Gewährung dieser Befreiungen und Vergünstigungen gelten die 
Bestimmungen der Rahmenvereinbarung. 

6. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika erklärt hiermit, dass bei der Durch-
führung des Vertrags über die Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienst -
leistungen das deutsche Recht eingehalten wird. Ferner trifft sie alle erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Auftragnehmer, seine Unterauftragnehmer 
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und ihre Beschäftigten bei der Erbringung der unter Nummer 1 genannten Dienst -
leistungen das deutsche Recht einhalten. 

7. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag außer Kraft, an dem der Vertrag ausläuft, sofern 
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland nicht mindestens zwei Wochen vor 
 Ablauf des Vertrags einen Vorschlag zur weiteren Gewährung der Befreiungen und Ver-
günstigungen in Form eines Entwurfs einer einleitenden Note erhält. In Ausnahmefällen 
kann die Regierung der Bundesrepublik Deutschland die Einreichung des Entwurfs der 
einleitenden Note noch nach dieser Frist, jedoch vor Ablauf des Vertrags, annehmen. 
Erhält die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Vorschlag mindestens zwei 
Wochen vor Ablauf des Vertrags oder nimmt sie den nach diesem Datum erhaltenen 
Entwurf der einleitenden Note an, so genießen die Beschäftigten weiterhin bis zum Aus-
tausch der Noten oder bis zur endgültigen Entscheidung der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, keine Noten zu dem Vertrag auszutauschen, die nach dieser 
 Vereinbarung gewährten Befreiungen und Vergünstigungen, jedoch nicht länger als 
zwei Monate. Eine Zusammenfassung des Vertrags mit einer Laufzeit vom 15. Mai 2017 
bis 9. Januar 2022 (Memorandum for Record) ist dieser Verbalnote beigefügt. Die 
 Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika stellt der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland eine einfache Kopie des Vertrags zur Verfügung. Die Regierung der 
 Vereinigten Staaten von Amerika teilt der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
die Beendigung oder Verlängerung des Vertrags unverzüglich mit. 

8. Für den Fall, dass der Auftragnehmer nicht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Rahmenvereinbarung oder der vorliegenden Vereinbarung handelt, kann eine Vertrags-
partei der vorliegenden Vereinbarung diese jederzeit nach vorhergehenden Konsulta-
tionen durch Notifikation kündigen; die vorliegende Vereinbarung tritt drei Monate nach 
Eingang der Notifikation bei der anderen Vertragspartei außer Kraft. 

9. Der englische und deutsche Wortlaut dieser Vereinbarung ist gleichermaßen verbind-
lich. 

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit den unter den Nummern 1 
bis 9 gemachten Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein -
verstanden erklärt, werden diese Verbalnote und die das Einverständnis der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck bringende Antwortnote des Auswärtigen 
Amts der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung zwischen der Regierung der 
 Vereinigten Staaten von Amerika und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland nach 
Artikel 72 Absatz 4 des ZA-NTS bilden, die am 13. Juli 2021 in Kraft tritt. 

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benutzt diesen Anlass, das Aus -
wärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland erneut ihrer ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern.“ 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, der Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika mitzuteilen, dass sich die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit den Vorschlägen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ein-
verstanden erklärt. Demgemäß bilden die Verbalnote der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika Nummer 315 vom 13. Juli 2021 und diese Antwortnote eine Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nach Artikel 72 Absatz 4 des Zusatzabkommens vom 3. August 
1959 zum NATO-Truppenstatut (ZA-NTS), die am 13. Juli 2021 in Kraft tritt und deren deut-
scher und englischer Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland benutzt diesen Anlass, die Bot-
schaft der Vereinigten Staaten von Amerika erneut seiner ausgezeichnetsten Hochachtung 
zu versichern. 

An die 
Botschaft der 
Vereinigten Staaten von Amerika 

Berlin
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